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den Blättern 108^/115" noch ein kleines Bruchstück ablösen, das 
sich als Teil unseres St. Galler Blattes herausstellte, dem es nun 
wieder zugesellt wurde. Seine Bestimmung wäre wohl nicht ge­
lungen, wenn sich nicht auf einer der beiden Seiten noch die 
Unterlängen der Zahl l-IIl und der Rest des ersten Buchstaben 
einer nachfolgenden Rubrumzeile befunden hätten. So ergab sich 
seine Zugehörigkeit zur versoseite unseres Blattes. Die wenigen 
Buchstaben, die unser Textstückchen enthält, gehören, wie folgt, 
ins Schriftbild:

Zol. 34", Z. 16—20 (Z. 16 ist in den MG. sNr. 47s noch 
berücksichtigt!)

16 H—^surstur. asm noa sä M8UÜ
17 I He oculo euu/so sr gur's

— 48 alri oculii e-rcussertk pro AA
19 mortuum ackpraettetur guali o«-,

ter in arAarAatüunAl^) icke secunüü 8^
Da der unterste Teil unseres Blattes offenbar in kleinere Stückchen zer­

schnitten wurde, besteht kaum eine Hoffnung, ihn nochmals ganz zusammen­
finden zu können.

Zol. 34" Z. 16—20 (Z. 16 ist in den MG. sNr. 51s noch 
berücksichtigt!)

16 sLH)
17 A 

^1.111
19^^ N6 52

a>
218

No6 numero oonponantur st 
ackpraetietur

e ckenke« ma-rittares sr yuis atir 
cientes muLrt/arem unum ä ptu 
res sTcussertt per unü ctente conp 
sotck oeko

va von Nr. 52 das letzte Wort ackpraetistur fehlt, wurde es oben in 
besonderer Zeile ergänzt. Wahrscheinlicher aber dürfte sein, daß es einst 
zu schreiben vergessen wurde und Z. 17 schon Überschriftszeile war; denn 
sonst macht der unterzubringende Text, wie wir sehen, eine 21. Zeile not­
wendig, die wir sonst nicht oder höchstens zur Vervollständigung eines 
Wortes am Zeilenschlutz beobachten können. Denkbar wäre freilich auch, 
wogegen aber der Rest der Initiale, die kaum etwas anderes als ein v 
gewesen sein kann, spricht, dah der Titel ve dentes maxillares gefehlt hätte 
und nur die Worte 8i guis alii von Nr. 53 in Minium und das fehlende 
aäxrastistur in Tinte in z. 17 am Schluß geschrieben waren.

^) vie Schreibweise dieses Wortes wurde nach der in SG. 15 vorliegenden 
gegeben.


